
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 30 (1914)

Heft: 42

Artikel: Wie kann man sich gegen Bestätigungen seitens einer mechanischen
Bäckerei wehren?

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-580739

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580739
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


•Ulr. 42 SHttftc. ^anbto. =3cttintf) („SERcifterblatt") 623

tja forift letcßt ein ©urcßglüßen ber ©tebe erfolgen fann,
roaf Unguträglicßfetten im ©êfolge t»at. ©te Suftgufüßrung
an ben »rennmt muß ßetf gang offen fein unb erfolgt
bie Regulierung ber ©afgufußr bureß etne Meine ©cßraube
feittidE) am »renner. Sei ßoßem ©afbrud (über 60 mm)
ober bei ßarfer äBaffergafgumifcßung jum ©telnfoßlen»
gaS, hat man bie Suftgufußr bureß teitroeifeä ©fließen
ber SufttürCßen in ber SSeife gu regein, baß ber Brenner

Hh

3lbb. 4.

ffetf bie »erlangte glammenform geigt. Racß längerer
»etriebfpaufe roirb metft eine Reinigung ber Brenner
erforberlicß fein; bie Rotwenbigfett etner folgen geigt
fieß in etnem ungleteßmäßigen ober rötlichen brennen
ber glommen bei abgenommenen ©lüßförpew. ©te
®üfen bürfen bei ber Reinigung aber auf feinen gall

2lbb. 5,:,

erweitert werben ; man bebtent fi(ß bei btefer älrbeit einer
feinen Rabel unb blafe bann bie ©üfen buret) Deffnen
i>et„®aShaßne auf.
Sl»eßnben fid) bie »rennet in ooüer Dtbnung, bann

fe^t man bie ©lüßförper, bereu gorm Slbb. 3 geigt, ein

unb gmar fo, baß bie unbureßbroeßene SRantelfette naeß

hinten gu ßeßen fommt. ©te ©lüßförper müffen non
feber ©taubabtagerung rein gehalten werben, fo baß eine

ieitwetlige Reinigung nötig ift.

^ ©a§ Ingünben ber »rennet erfolgt bureß Me am
^efteftorboben angebrachten ©Chiite in ber auf 2lbb. 4

erfichtltchen SBetfe. Rath Deffnen bef |>ahne§ wirb baf
brennende 3ünbßolg in ben ©eßlit) eingeführt unb ber
»rennet wirb fieß fofort entgünben. SBir feßen in 2lb=

bitbung 4 ein ©cßiebegitter, biefeë hat ben ffmecE, bie
SGßirfung ber ßraßlenben Sßärme gu oermtnbern, refp.
regulieren gu fönnen. ßum Slngünben wirb baf ©itter
etwaf Moc^gefc^oben, bamit bie ©Cßliße am Reßeftor»
boben frei werben. unferer 3lbb. 5 iß baf ©itter
gang ßoeßgegogen.

©iefe Defen werben auch in gorm oon Kamhtein»
fäßen ausgeführt.

©ie glüßenben glammen geben bem Dfen etwas
anßeimelnbef ; bagu iß baf ©lüßen hier nleßtf fünft»
Iteßef, fonbern ber Ratur bef »rennßoffef eigentümlich;
eS täufeßt bem »ewoßner nteßtf nor, fonbern läßt ißn
bie 3lrt ber Neigung erfennen! M.

Die Mm man IM fleoen »efttfiigunoen

feitens einer me^anifehen Sitöerei webten?
©in ©ntfCßeib auf bem Kanton ©t. ©allen.

(Horr.)
©te Racßbarfcßaft einer »äderet beflagte fieß beim

©emeinberat über wieberßolte, regelmäßig geßörte Racßt»
ruße. SReßrmaltge gütliche Unterßanblungen füßrten ntCßt

gum gewünfeßten ßtel, worauf ber ©emeinberat ben »e>

feßluß faßte, ef fei, geßüßt auf 3lrt. 684 3- ©• ». unb
naCß einer »eßimmung ber totalen »auorbnung ber
»äefereibetrieb oon abenbf 10 Ußr bif morgens 4 llßr
gängtiCß eingußeßen. ©le betreßenben Irtifel läutert:
ÎHrt. 684 g. @. ». „gebetmann iß oerpßiCßtet, bei ber
Ausübung feinef ©igentumf, wie namentlich bei bem »e=
trieb etnef ©eroerbef auf feinem ©runbftüd, fieß aller
übermäßigen ©inwirfung auf bof ©igentum ber Racßbarn
gu enthalten.

»erboten finb infbefonbere alle fcßäbltCßen unb nach

Sage unb »efcßaffenßett ber ©runbßüde, ober naCß Drtf»
gebrauCß nießt gerechtfertigte ©inwirfungen burCh RauCh
ober Ruß, läßige ©ünße,- Särm ober ©rfChütterung."

Unb ber Iriifel ber lofalen »auorbnung: „3Benn
für bie ÖffentliChfelt bureß Raud), ©ünße, ©erüeße, ©e=

töfe unb ©rfcßütterungen erßebtieße »eläßigungen gu ge=

wärtigen finb ober fieß nachträglich ßerauf ßeüen, fo ftnb
beßmöglicßfte ©cßußoorfeßrungen gu treffen."

©egen biefen »efcßluß bef ©emeinberatef erßob bie

betreffenbe girma ©tnfpraCße beim Regierungsrat. ©iefer
ßat bie ©infprasße allerbingf gutgeßetßen, aber bie girma
oerpßiCßtet, eine Slngaßl ©cßußoorfeßrungen gu treffen,
bie geeignet fein fönnen, ben Särm gu oermetben unb
babureß bie Störung ber Raißtruße ber RaCßbarn auf»
gufCßließen.

©er Regterungfrat ßüßt fid) ßtebei auf folgenbe ®r»

wägungen :

@S iß gunäcßß gu unterfueßen, ob bie »oligetorgane
gußänbig finb, in oorliegenber Stngelegenßeit »erfügungen
gu erlaffen, mit anbern SBorten, ob ef fieß in casu um
etne grage öffentltChreCßtliCher ober auSfeßtießlteß prioat»
rechtlicher Ratur ßanbelt. ©ie »efdjwerbefüßrer beflagen
fieß wegen unguläßiger Störung ber RaCßtruße bureß ben
»etrteb ber benachbarten »äderei. Dßne 3»eifel ßanb
ef ben »efeßwerbefüßrern gu, auf ©runb ber »eftim=
mungen in Ért. 684 3- ®- »• gegen bie girma oorgu»
geßen. 9Beil biefe »orfeßrift naeßbarrecßtlicßer, alfo retn
prioatrecßtltCher Ratur iß, iß aber ber Schuß, ben fie
gewährt, allein auf gioilprogeßualem 2Beg naeßgufueßen.

©ie Ibminißratioe fann, geßüßt auf obigen Slrtifel, feinet»
iei »erfügungen erlaffen. ©ie »erfügung bef ©emeinbe»

ratef iß baßer gum minbeßen formell unrichtig.
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da sonst leicht ein Durchglühen der Siebe erfolgen kann,
was Unzuträglichkeiten im Gefolge hat. Die Luftzuführung
an den Brennern muß stets ganz offen sein und erfolgt
die Regulierung der Gaszufuhr durch eine kleine Schraube
seitlich am Brenner. Bei hohem Gasdruck (über 6V min)
oder bei starker Waffergaszumischung zum Steinkohlen-
gas, hat man die Luftzufuhr durch teilweises Schließen
der Lufttürchen in der Weise zu regeln, daß der Brenner

^I8

Abb. 4.

stets die verlangte Flammenform zeigt. Nach längerer
Betriebspause wird meist eine Reinigung der Brenner
erforderlich sein; die Notwendigkeit einer solchen zeigt
sich in einem ungleichmäßigen oder rötlichen Brennen
der Flammen bei abgenommenen Glühkörpern. Die
Düsen dürfen bei der Reinigung aber auf keinen Fall

Abb. 5..,)

erweitert werden; man bedient sich bei dieser Arbeit einer
feinen Nadel und blase dann die Düsen durch Oeffnen
der^Gashahne aus.
W Befinden sich die Brenner in voller Ordnung, dann

setzt man die Glühkörper, deren Form Abb. 3 zeigt, ein

und zwar so, daß die undurchbrochene Mantelseite nach

hinten zu stehen kommt. Die Glühkörper müssen von
jeder Staubablagerung rein gehalten werden, so daß eine

zeitweilige Reinigung nötig ist.

^ Das Anzünden der Brenner erfolgt durch die am
Reflektorboden angebrachten Schlitze in der aus Abb. 4

ersichtlichen Weise. Nach Oeffnen des Hahnes wird das
brennende Zündholz in den Schlitz eingeführt und der
Brenner wird sich sofort entzünden. Wir sehen in Ab-
bildung 4 ein Schiebegitter, dieses hat den Zweck, die

Wirkung der strahlenden Wärme zu vermindern, resp,
regulieren zu können. Zum Anzünden wird das Gitter
etwas hochgeschoben, damit die Schlitze am Reflektor-
boden frei werden. In unserer Abb. 5 ist das Gitter
ganz hochgezogen.

Diese Oefen werden auch in Form von Kaminein-
sähen ausgeführt.

Die glühenden Flammen geben dem Ofen etwas
anheimelndes; dazu ist das Glühen hier nichts künst-
liches, sondern der Natur des Brennstoffes eigentümlich;
es täuscht dem Bewohner nichts vor, sondern läßt ihn
die Art der Heizung erkennen! N.

Wie km m» sich gegen BeWgmge«
seitens einer mechanischen BNerei mehren?

Ein Entscheid aus dem Kanton St. Gallen.
(Korr.)

Die Nachbarschaft einer Bäckerei beklagte sich beim
Gemeinderat über wiederholte, regelmäßig gestörte Nacht-
ruhe. Mehrmalige gütliche Unterhandlungen führten nicht
zum gewünschten Ziel, worauf der Gemeinderat den Be-
schlich faßte, es sei, gestützt auf Art. 684 Z. G. B. und
nach einer Bestimmung der lokalen Bauordnung der
Bäckereibetrieb von abends 10 Uhr bis morgens 4 Uhr
gänzlich einzustellen. Die betreffenden Artikel lauteü:
Art. 684 Z. G. B. „Jedermann ist verpflichtet, bei der
Ausübung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Be-
trieb eines Gewerbes auf seinem Grundstück, sich aller
übermäßigen Einwirkung auf das Eigentum der Nachbarn
zu enthalten.

Verboten sind insbesondere alle schädlichen und nach

Lage und Beschaffenheit der Grundstücke, oder nach Orts-
gebrauch nicht gerechtfertigte Einwirkungen durch Rauch
oder Ruß, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung."

Und der Ariikel der lokalen Bauordnung: „Wenn
für die Öffentlichkeit durch Rauch, Dünste, Gerüche, Ge-
töse und Erschütterungen erhebliche Belästigungen zu ge-
wältigen sind oder sich nachträglich herausstellen, so sind
bestmöglichste Schutzvorkehrungen zu treffen."

Gegen diesen Beschluß des Gemeinderates erhob die

betreffende Firma Einsprache beim Regierungsrat. Dieser
hat die Einsprache allerdings gutgeheißen, aber die Firma
verpflichtet, eine Anzahl Schutzvorkehrungen zu treffen,
die geeignet sein können, den Lärm zu vermeiden und
dadurch die Störung der Nachtruhe der Nachbarn aus-
zuschließen.

Der Regierungsrat stützt sich hiebei auf folgende Er-
wägungen:

Es ist zunächst zu untersuchen, ob die Polizetorgane
zuständig sind, in vorliegender Angelegenheit Verfügungen
zu erlassen, mit andern Worten, ob es sich in easn um
eine Frage öffentlichrechtlicher oder ausschließlich privat-
rechtlicher Natur handelt. Die Beschwerdeführer beklagen
sich wegen unzuläßiger Störung der Nachtruhe durch den
Betrieb der benachbarten Bäckerei. Ohne Zweifel stand
es den Beschwerdeführern zu, auf Grund der Bestim-
mungen in Art. 684 Z. G. B. gegen die Firma vorzu-
gehen. Weil diese Vorschrift nachbarrechtlicher, also rein
privatrechtlicher Natur ist, ist aber der Schutz, den sie

gewährt, allein auf zivilprozeßualem Weg nachzusuchen.

Die Administrative kann, gestützt auf obigen Artikel, keiner-

lei Verfügungen erlassen. Die Verfügung des Gemeinde-

rates ist daher zum mindesten formell unrichtig.
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©un werben aber gemäß Strt. 6, Ibfatc 1 unb 2lrt. 702
8. ®. S3, auch öffentllc^re rfjttid^e ©orfchriften über Smmif»
fionSoerbote, wie SHrt. 684 3 ©. 93. leitete auf fteilt, auS»

brüdlicl) jugelaffen. Sofern folctje befielen, ftnb fte burdj
bie 2lbmtnifiratiDorgane anpwenben. ®tefe ftnb als
.fpüter ber öffentlichen Drbnung oerpfliihtet, auf bereih»

tigte Magen ®ritter einpfi^retten. ®abei ift aber oor
afiem auf bie gwectbefiimmung ber bezüglichen öffentlich»
re«htlt<hen 3Sorf«hriften abrufteilen, Sh^et ©atur nach
haben fie ben gntereffen ber Dffentlichfett, ber SHIgemein»
hett ju bienen. ©ur wenn fotChe Sniereffen oerle^t wer»
ben, haben fie Slnwenbung zu finben. ®er ©eglerungS»
rat hat bisher immer bie ©rajis befolgt, eine ©erleßung
folder allgemeiner Sntereffen nur bann anzunehmen, wenn
ein größerer RreiS oon Anwohnern, nicht aber nur
bie Bewohner eines einzigen §aufeS ober gar nur ein»

zelne ©erfonen baoon betroffen werben.
SatfächliCf} enthalten bie ©auoorfchriften ber betref»

fenben ©emeinbe ein bezügliches OmmiffionSoerbot (flehe
oben). ®a eS ftih in casu um bie ©efdjwerben mehrerer
Anwohner hanbelt (bie bezügliche Eingabe trägt fecfjS

Unterfdhriften) unb ber währenb ber Nachtzeit erfolgte
©etrteb einer mit ÜJJlafchinen arbeitenben ©äderet objeftio
geeignet fein lann, öffentliche gntereffen zu oerleßen, war
ber ©emetnberat fompetent, oortiegenbenfaüs eine auf bem

Zitterten 2lrtiîel ber ©auoorfdjriften bafierenbe, materielle
©erfügung zu erlaffen. Sie geht auf gänzliche Elnftel»
lung ber Nachtarbeit in ber 3ett jrotfdhen 10 Uhr abenbs
unb 4 Uhr morgens. (Sin berart wettgeljenbeS ©erbot
ift aber felbftoerftänblich nur bann gerechtfertigt, wenn
anbete ©taßnahmen zur ©ermetbung beS ruheftörenben
SärmS nidht ergriffen werben lönnen. ©ac!) ©laßgabe
eines gutachtlichen ©ericïjteS beS RantonSbaumelfierS ftnb
in casu aber folibe ©taßnahmen möglich. Sie beftehen
bartn,

a) baß bie ©äcferet nachts im freien feine ruhe»
ftörenben Arbeiten oornehme,

b) baff fte nachiS bas fpotzfpalten unterlaffe,
c) baß ber ©etrteb ber ©tehlfiebmafchine zur ©acl)t=

Zeit gänzlich fifitert werbe,
d) baß beim (Singang oon außen etne ®oppeltüre

erfteUt werbe,
e) baß ferner währenb beS ©achtbetrlebeS bie genfier,

Säben unb ®üren ber ätrbeitStofale gänzliih gefchloffen
bleiben,

®ie ©erfügung beS ©emeinberateS ift bemnach auf»
zuheben. 3ln beten Stelle ift bie girma angehalten, bie
sub a—e hteoor genannten ©orfehtungen zu treffen. So»
fern fte btefelben ntcht unoerzügltch trifft unb inSbefon»
bete bie mögltchen ©uheftörungen nicht oermeibet, muß
bem ©emetnberat aKerbingS bie ©efugntS eingeräumt
werben, feine frühere ©erfügung zu erneuern.

©out f>oljhß»öel i«t ©rättigau (©raubünben) wirb
berichtet: Still unb leer fieht eS bteS gahr auf bem
.fpoljmarft aus. SBo anbete gahre große ©löderroUen
bie t>oIzpläße füllten, ift heute alleS frei unb offen. 8"'
rüdhaltung bei ben fwlzfchlägen war jebenfaüs geboten,
ba ber ©ebatf an Schnittware jebenfalls nicht groß ift.
9lber Heinere ©artlen ©lodholz hätte man gewiß auch
bieS Qahr auf ben SOtarft bringen bürfen unb auch
Stangenholz hätte guten 2lbfah gefunben. ®ie arbei»
tenbe ©eoölferung hätte etwas oerbtenen fönnen unb bie
Sägereten würben ihren ©etrteb in befchränftem ©laße
boch gern aufregt erhalten, auch wenn ber Slbfaß ntcht
glänzenb ift. ©iehtS ift nichts unb man fcheint bie ©or=
jiCht in biefem ©unfte boCE» allzuweit getrieben z« haben.

— ©rennholz war eine §eltlang gefuCht. ®ie ©reife finb
inbeffen ganz menig geftiegen. 3»« Sanbe felber ift bie

©achfrage gering unb nach auswärts brüden bie hohen
SranSporttajen auf bie ©reife.

ftolzpreife im Sargao. ®a§ ©auholj muß feljr
gefudßt fein, troßbem bie ©auluft bei ber unfichern
politifchen Sage fidj im grüßlmg noch nicht lebhaft
bemerfbar machen wirb. Selbft '^olgfietgernngen öon
©emeinben mit Üeinerer ©robuttionSfähigfeit ihres
SBalbarealS werben Oon Rauflufiigen anfgefucht. @o

galt im greiamt geringfteS ©auholg 27 gr. per Rubi!»
meter; tanneneS ©renntjolz 15 gr. per Ster.

Umcftiedenes.
§olz»tthu»ge» in ©latus. (Rorr.) ®ie£oIznußungen

ber ©emeinbe ©latus im Qahre 1914 ergaben einen

©etto»Überfchußoongr. 23,616.20, gegenüber ffr. 18,389.65
im 3«h« 1913. ®aS Sotal ber ©ußung beträgt 1335 m°

gegenüber 1001 m' im Qahr 1913.

RohlenauSbentnng in ©aube; (SBaabt). ®ie 9te»

gierung beS RantonS SSaabt ließ leßter Sage im alten

©ergwerï zu ©aubej öftlich oon Saufanne, beffen 9IuS=

beutung fCßon im 18. ^ahrßunbert, zur Seit ber $etr=
fCßaft ber ©etner über bie SCBaabt, in ber ©efCßiChte beë

^anbelS unb ber Qnbuftrie beS RantonS ©ern eine ge«

wiffe ©olle gefpielt hatte, bie ©ewinnung ber bortigen
©raunfohlen wteber an bie fpanb nehmen. ®te Rohlen

oon ©aubej foHen als ausgezeichnete ^auSbranbfohlen
oerwenbbar fein, bie mit großer fflamme oerbrennen,
unb gr. 7—7. 20 pro ®oppelzentner fofien. @S ift nun

allerbingS nicht zu überfehen, baß
^

nach allen früheren
Erfahrungen oon einem a«8 ber luSbeutung z« erjie»

tenben ©ewtnn hier wie überall in ber Schweiz, roo eS

fich ftets um tertiäre unb büuoiale, b. h- jüngere Rohlen»

arten hanbelte, z- ©• im Simmental unb am ©ieberhorn
oberhalb ©eatenberg, burChauS nicht bie ©ebe fein fann.

3nm RohlenhtJöratmangel in ber Schweiz. 3"
ben SBälbern ber nöcblichen Staaten oon ©orbametifa
waChfen fehr oiele 3uderahornbäume. Sie liefern im

gebruar einen füßen Saft, ber aus ©Infdinitten in an»

gehängte ©efäße läuft, unb, etngebampft, ben fehr mohl»

fchmedenben 9lhornzuder liefert. ®te @rnte pro ©aum

beträgt jährlich etwa 1—2 kg 8uder. SDtan zapft bie

©äume oom 20. Saljre an bis zum 60. gahre, unb ge»

wtnnt fo oom ©aum 40 bis 80 kg Suder. ©ei unferer

guten gorftmirtfifjaft ließen ftch leidet einige SHiHionen

btefer ©äume anpflanzen, beren ©robuft bann unfern

Rlnbern zugute fäme. Unfete fllmatifchen ©erhältniffe
würben ein ©ebeihen biefer ©äume fiC|erlich geftatten.

Comprimierte u. abgedrehte, blanke

Vereinigte Drahtwerke Biel

Blank und pnäzis gezogene

jeder firt in Eisen u. Stahl
Kaltgewalzt? CIsiü- aiä Stahlbinder bis 300 »w

ScMaekenfreies yerpedwngsbandeises.
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Nun werden aber gemäß Art. 6, Absatz 1 und Art. 702
Z. G. B. auch öffentlichrechtliche Vorschriften über Jmmis-
sionsverbote, wie Art. 684 Z G. B. letztere ausstellt, aus-
drücklich zugelassen. Sofern solche bestehen, sind sie durch
die Administrativorgane anzuwenden. Diese sind als
Hüter der öffentlichen Ordnung verpflichtet, auf berech-

tigte Klagen Dritter einzuschreiten. Dabei ist aber vor
allem auf die Zweckbestimmung der bezüglichen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften abzustellen. Ihrer Natur nach
haben sie den Interessen der Öffentlichkeit, der Allgemein-
heit zu dienen. Nur wenn solche Interessen verletzt wer-
den, haben sie Anwendung zu finden. Der Regierungs-
rat hat bisher immer die Praxis befolgt, eine Verletzung
solcher allgemeiner Interessen nur dann anzunehmen, wenn
ein größerer Kreis von Anwohnern, nicht aber nur
die Bewohner eines einzigen Hauses oder gar nur ein-
zelne Personen davon betroffen werden.

Tatsächlich enthalten die Bauvorschriften der betref-
senden Gemeinde ein bezügliches Jmmissionsverbot (siehe

oben). Da es sich in eusu um die Beschwerden mehrerer
Anwohner handelt (die bezügliche Eingabe trägt sechs

Unterschriften) und der während der Nachtzeit erfolgte
Betrieb einer mit Maschinen arbeitenden Bäckerei objektiv
geeignet sein kann, öffentliche Interessen zu verletzen, war
der Gemeinderat kompetent, vorliegendenfalls eine auf dem

zitierten Artikel der Bauvorschriften basierende, materielle
Verfügung zu erlassen. Sie geht auf gänzliche Einfiel-
lung der Nachtarbeit in der Zeit zwischen 10 Uhr abends
und 4 Uhr morgens. Ein derart weitgehendes Verbot
ist aber selbstverständlich nur dann gerechtfertigt, wenn
andere Maßnahmen zur Vermeidung des ruhestörenden
Lärms nicht ergriffen werden können. Nach Maßgabe
eines gutachtlichen Berichtes des Kantonsbaumeisters sind
in eusn aber solche Maßnahmen möglich Sie bestehen
darin,

s.) daß die Bäckerei nachts im Freien keine ruhe-
störenden Arbeiten vornehme,

d) daß sie nachts das Holzspalten unterlasse,
e) daß der Betrieb der Mehlsiebmaschine zur Nacht-

zeit gänzlich sistiert werde,
ä) daß beim Eingang von außen eine Doppeltüre

erstellt werde,
e) daß ferner während des Nachtbetriebes die Fenster,

Läden und Türen der Arbeitslokale gänzlich geschlossen
bleiben.

Die Verfügung des Gemeinderates ist demnach auf-
zuHeben. An deren Stelle ist die Firma angehalten, die
sud g,—a htevor genannten Vorkehrungen zu treffen. So-
fern sie dieselben nicht unverzüglich trifft und insbeson-
dere die möglichen Ruhestörungen nicht vermeidet, muß
dem Gemeinderat allerdings die Befugnis eingeräumt
werden, seine frühere Verfügung zu erneuern.

Holz-Marktberichte.
Vom Holzhandel im Prättigau (Graubünden) wird

berichtet: Still und leer sieht es dies Jahr auf dem
Holzmarkt aus. Wo andere Jahre große Blöckerrollen
die Holzplätze füllten, ist heute alles frei und offen. Zu-
rückHaltung bei den Holzschlägen war jedenfalls geboten,
da der Bedarf an Schnittware jedenfalls nicht groß ist.
Aber kleinere Partien Blockholz hätte man gewiß auch
dies Jahr auf den Markt bringen dürfen und auch
Stangenholz hätte guten Absatz gesunden. Die arbei-
tende Bevölkerung hätte etwas verdienen können und die
Sägereien würden ihren Betrieb in beschränktem Maße
doch gern aufrecht erhalten, auch wenn der Absatz nicht
glänzend ist. Nichts ist nichts und man scheint die Vor-
sicht in diesem Punkte doch allzuweit getrieben zu haben.

— Brennholz war eine Zeitlang gesucht. Die Preise sind
indessen ganz wenig gestiegen. Im Lande selber ist die

Nachfrage gering und nach auswärts drücken die hohen
Transporttaxen auf die Preise.

Holzpreise im Aargau. Das Bauholz muß sehr
gesucht sein, trotzdem die Baulust bei der unsichern
politischen Lage sich im Frühling noch nicht lebhaft
bemerkbar machen wird. Selbst Holzsteigerungen von
Gemeinden mit kleinerer Produktionsfähigkeit ihres
Waldareals werden von Kauflustigen aufgesucht. So
galt im Freiamt geringstes Bauholz 27 Fr. per Kubik-
meter; tanneries Brennholz 15 Fr. per Ster.

vmchiîàet.
Holzuutzuugeu w GlaruS. (Korr.) Die Holznutzungen

der Gemeinde Glarus im Jahre 1914 ergaben einen

Netto-llberschuß von Fr. 23.616.20, gegenüber Fr. 18.389.6S
im Jahre 1913. Das Total der Nutzung beträgt 1335
gegenüber 1001 im Jahr 1913.

Kohlenausbeutung in Paudex (Waadt). Die Re-

gierung des Kantons Waadt ließ letzter Tage im alten

Bergwerk zu Paudex östlich von Lausanne, dessen Aus-

beutung schon im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Herr-
schaft der Berner über die Waadt, in der Geschichte des

Handels und der Industrie des Kantons Bern eine ge-

wisse Rolle gespielt hatte, die Gewinnung der dortigen
Braunkohlen wieder an die Hand nehmen. Die Kohlen

von Paudex sollen als ausgezeichnete Hausbrandkohlen
verwendbar sein, die mit großer Flamme verbrennen,
und Fr. 7—7. 20 pro Doppelzentner kosten. Es ist nun

allerdings nicht zu übersehen, daß nach allen früheren
Erfahrungen von einem aus der Ausbeutung zu erzie-

lenden Gewinn hier wie überall in der Schweiz, wo es

sich stets um tertiäre und diluviale, d. h. jüngere Kohlen-
arten handelte, z. B. im Simmental und am Niederhorn
oberhalb Beatenberg, durchaus nicht die Rede sein kann.

Zum Kohlenhyvratmangel in der Schweiz In
den Wäldern der nördlichen Staaten von Nordamerika
wachsen sehr viele Zuckerahornbäume. Sie liefern im

Februar einen süßen Saft, der aus Einschnitten in an-

gehängte Gefäße läuft, und, eingedampft, den sehr wohl-

schmeckenden Ahornzucker liefert. Die Ernte pro Baum

beträgt jährlich etwa 1—2 KZ Zucker. Man zapft die

Bäume vom 20. Jahre an bis zum 60. Jahre, und ge-

wtnnt so vom Baum 40 bis 80 kA Zucker. Bei unserer

guten Forstwirtschaft ließen sich leicht einige Millionen
dieser Bäume anpflanzen, deren Produkt dann unsern

Kindern zugute käme. Unsere klimatischen Verhältnisse

würden ein Gedeihen dieser Bäume sicherlich gestatten.
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